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zuschließen, dann wird schwierig, logisch die Stelle zu finden, die Grenz-
linie zwischen den chuldigen und den Unschuldigen der großen Masse des
eutschen olkes gezogen werden kann. Es 1st selbstverständlich undenkbar, daß
die Mehrheit er euts  en verdamm werden soll mit der Begründung, daß S1e
erbrechen den Frieden egangen hätten Das würde der Billigung des Be-
T1ffs der Kollektivschuld glel|  ommen, und daraus wurde logischerweise Massen-
bestrafung folgen, für die keinen Präzedenzfall Völkerrecht und keine echt-
fertigung den Beziehungen zwischen den enschen gibt

Wir können VO.  — gewöhnlichen Büurger iıcht erwarten, daß sich inNne

Zwangslage versetzen 1äßt der mitten der aufregenden Kriegsatmosphäre
entscheiden mMmuß ob e1nN! Kegilerung recht oder unrecht hat oder, WenNnn S1e —-

fangs Recht gewescnh 1S1 den Augenblick bestimmen MmMu VO:  ; dem S1e sich
i1N1s nrecht gesetzt hat Wiır konnen icht verlangen, daß dieser Burger der
Möglichkeit nach den Bestiimmungen des Völkerrechts als erbrecher gelten,
sich ZUu der Überzeugung bekennt daß SE and AB Angreifer geworden SCIH,
und daß Seiinen Patriotismus 'ITreue sSE1NEMN Heimatland und die ertel-
digung SE1NES eıgenen Herdes aufg1ibt weil efahr läu{ft erbrechens

den Frieden beschuldigt werden, während doch anderseits ZU Ver-
SC1INEIN eisenen an werden würde wenn auftf TUnN! VO. Tatsachen,

VO  m denen NU:  — enntinıs hat e1Ne falsche Entscheidung T1f Uur‘
ina  ® 1Ne SO Entscheidung VO'  } inm verlangen, würde 1608028  ® ihm 3081 Au{fgabe
zumutfen der sich die Staatsmanner der Welt un die Völkerrechtswissenschaftler
nıicht gewachsen gezeigt aben, als S1Ee versuchten, eine klar umrıssene Definıition
des Begri1{fis ‚Angriff‘ finden. A d

Als anzes befirachtet, ist das Trteil der amerikanischen iıchtier angesichts der
ungeheuerlichen Anklagen, die der großen ÖOÖffentlichkeit verbreitet worden
a  1, 1Ne Ehrenreitung für den der anzen Welt bekannten deutschen In-
dustriekonzern. er hat das geflügelte W ort, das Nürnberg umg£ging,
Bere:  1gung das Yteil abe die Vorstandsmitglieder der Farben un! ihre
Mitarbeiter aus dem Verbrecherkeller, den die Anklagebehörde S1IEe verseizt
a  i= herausgeholt und wieder den KrTreIlis anständiger enschen eingeführt

Existentialphilosophie und Naturrecht
Von FRIEDRICH UGUST VO  > DE  H

„Modebegriffe“‘
Vor eiwa ZWEel Jahren hat der Altmeister der eutfschen echts-

philosophie, der Heidelberger elenrte Gustav Radbruch der Ze1lt-

„Die Wandlung‘‘ Auf{fsatz veröffentlicht der bel Se1INnenNn

vielen Freunden un Schülern WIE bel sSe1linen weniıigen Gegnern gleicher-
maßen uisenen erregt hat Der einstige Rechtspositivist bekennt sich

ihm ffen un: vorbehaltlos ewıigen, ber jeder posiıtıven.
Satzung stehenden und jede positive Satzung bestimmenden Natur-
re‘

In den Beifall, den dieses Bekenntnis Radbruchs vielfach ausgelöst
hat, mischten sich Stimmen der Kritik In diesem OoONkKreien all der
„Wandlung‘“‘ TuSCIH, Oortie mMan S  9 der 1TLe der Zeitschriit
bezeichnen! für e1iNe Wissenschaf{t, die mıiıt der „„Mode‘‘ gehe Ra  TU
Schwenkung zeige, wurde 1er bedauernd un dort frohlockend

ustav Radbruch, Die Erneuerung des S, 1n: Die Wandlung, Jahrg. 1947,
Heft, S. 1
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behauptet, daß der Begriff des „Naturre ts abgeg 1{t NECN, e1
deutig-zweifelhaften „Modebegriff‘ werden beginne.

Eın Jahr nach der Veröffentlichung Von adbruchs Bekenntnis ZU.
Naturrecht i der „Wandlung‘‘ 1e der KatholischeAkademikerverband
der sich den etzten Jahrzehnten VOr SC1NeMm. Verbot Dritten
Reich‘‘ durch Pflege thomistischen Geistes er Wissenschaft
rühmlichen Namen gemacht hat, Regensburg Pfingsttagung ab
Im Mittelpunkt der Tagung, die die Überschrift trug „Der ens: und
der Menschensohn‘‘, STAaN: der Versuch, von der christlichen her
der Existentialphilosophie unseTrTrer Tage naherzukommen. Dreı Von den
iünf Vorträgen der Tagung die Vortragsreihen des Tübinger oral-
theologen Steinbüchel un: des Münchener Dogmatikers Schmaus
die Ausführungen des 1]mwegener Philosophen Peters verfolgten
ganz der ZU e11 dieses Ziel

Weniger den einzelnen Ausführungen der genannten rel Gelehrten
als der vermutlichen der vermeıntlichen Zielsetzung der Tagung galt
die AUE eıl schroff gegensätzlich Stellung des vierten Vortragenden
un kleinen Teiles der Zuhörer Der eiNne der andere sprach VOo  m

geıstigen „ Wandlung‘“‘ des Katholischen Akademikerverbandes, VO  $

Au{fgeben der „Philosophia perenn1s‘ zugunsten des blendenden,
unruhig ackernden Scheins „Modebegriffs“.

Auf dem Gebiete der Rechtsphilosophie ist eute das Naturrecht der
YTeınen Philosophie der Existentialismus „Mode*‘, Die Mode lockt ber
S1e ordert auch heraus. Man muß sich mit ihr befassen.

Wenn die Krıtik dort adbruchs Schwenkung ZU aturre un
1er der scheinbaren Zielsetzung der Regensburger Tagung Von

„Modebegriffen‘“ Spricht, verste S1e darunter propagandistische Eti-
ketten Namen, hınter denen sıch verschiedene un oit gegenteilige (56-
danken verbergen, Namen, dlie die Begriffe nicht klären, sondern VeLl’-
WIIrTren ein buntes el das die Gestalt verbirgt.

Sind das Naturrecht, VOoO  e dem Radbruch spra un der Existentialis-
IMNUS, mit dem sıch die kKegensburger Tagung auseinandersetzte, solche
Modebegriffe? der STe nicht doch hinter diesen Modebegriffen e1in
echtes nliegen e1in nliegen der Ze1t das Lösung ernels: Uun:! hne
das ein Begriff gar nicht ZUTr Mode werden können? Muß nıicht der
elehrte, der WI1e€e jeder andere ensch der Zeıt STE un mehr aqals
1eder andere S1Ee deuten hat, sich. ZU „Modebegriff“ bekennen, weil
die Zeıt in verlangt un!: ihn sich bildet?
Existentialphilosophie un: Naturrecht scheinen zunächst als Mode-

begriffe zusammenhang- un! beziehungslos nebeneinanderzustehen. Weil
die Mode will, meınt die ritik Mode kümmertsich nicht Gegen-
satze. Sie huldigt dem Zufall

ber ıst nicht tatsächlich mehr als NUur zufälliges Zusammentre{ffen,
daß gleichzeitig ı der reinen Philosophie der Existentialkhismus nd der
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Rechtsphilosop das NaturrechtZUr ‚„Mode‘*‘‘ wiıird? Besteht zwischen
denbeiden Modebexgriffen, die der Kritik zunächst als Gegensätze un:!
derenZusammentreffen als Zeichen der Z,wlilespältigkeit UNsSseIeTr Zeit e_

scheinen, nicht doch EeiINn INNCIECFL, wesentlicher Zusammenhang? LOSen
sıch die beiden unächst unvereinbar erscheinenden Modebegriffe Von
heute nıchtweniıigstens für dengläubigen Christen großen un
einheitlichen System des Denkens christlichem(‚eiste auf?
Die gleiche rage 1ä8% sıch auch anders tellen eln Weg VO  >

der christlichen Existentialphilosophie ZUT Naturrechtslehre, VO  un der
Naturrechtslehre VARN Existentilalphilosophie? ist Rahmen der EX1-
stentialphilosophie Raum für Begriff WI den des Naturrechts, und
äßt sich die Naturrechtslehre gls "Teil Kxistentialphilosophie be-
greifen?

Es ist der gleiche ensch und die gleiche Zieit, die - unbefriedigt VOIN

Wissenschaft dıe 5 L mıiıt 1NS engeführt ha und jetz keinen
Ausweg zeigt aQus der gleichen Not heraus sich 1er ZUTC Existential-
philosophie und dort AIa Naturrechtslehr: bekennen Hs MUu deshalb
Berührungspunkte zwıischen diesen beiden egriffen geben Sie suchen
1St Aufgabe dleses Belitrags Er will weder die Existentialphilosophie
noch die Te VO Naturrecht einführen will nNn1IC definieren das
el abgrenzen sondern verbinden Er 11l nichts Neues bringen SON-

ern bloß schon hundertmal esagtes zusammenschauen un: überein-
anderlegen. Ihn chreibt C111 Jurist, kein Philosopn.

Das Recht in oOhristlichen Existentialphilosophie
EKıne Zeıt WI1eEe die unseTe 1a3t den einzeinen Menschen jedwede sa  e

selbstzufriedene ebenssicherheit und jeden Glauben Vernuntift-
zusammenhang des eschehens, das geste 1s%, jeden Glauben
einen-geschichtlichenFortschritt und festgesetzte, erreichbare ensch-
heitsziele verlieren. Der ensch ist eute, WI1C Heimsoeth schon 1925
einmal sagt, „sich selbst fragwürdig geworden‘‘, Unendlich e1INSAM,
endlich verlassen, allein mit SCE1INECL S VOTL der Sinnlosigkeit des
eute un VOLT dem Nichtsdes orgen ist der einzelne ensch eLiNe

Welt voll Truüummer gestellt, der jede geschichtliche, politische, WITE-

schaftliche, sozlale, überhaupt jede Ordnung erschüttert, nichts mehr g-
wıß un: nichts mehr echt SCc1IMn scheint, nichts mehr wahr,nichts wirk-
lich un:! der die Polypenarme der en- gestalt- un:! besitzlosen
Masse der Maschine die den Menschen unterjocht und unabwend-
baren katastrophenhaften Geschehens ach jedem einzelnen Menschen
greifen ihm noch se1ın etztes Kıgenes, SCcIiNn sSeıin erlebtes und e_

lebbares eın rauben. Eıne solche Zeıt braucht e1liNe Philosophie, die
denMenschen Der das S1NN- und wertlose ‚„ Vorhandensein‘“‘ hin-

Heimsoeth, Die Philosophie ahrhundert, Wilhelm Windelband,
Lehrbucher Geschichte der Philosophie, Tübingen 1935, 599
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Friedrich ugust Freiherr Von der Heydte
aQUus ZUTr „Kxistenz‘‘ führt, das el ZU ewußten, auftf freier Entschel-
dung beruhenden, einmaligen „Daseıin““ un ‚„Delbstsein“‘ die ıhn SC1IT}

zurückfinden un die diesem Ich ruhenden Möglichkeiten eNnt-
werfen, verstehen un erleben 1aßt Unsere Zeeıit braucht eiINe Existential-
philosophie.

Der Existentialismus 1ST übrigens nıcht „modern“, W1e mMa viel-
fa  D annımmt. Die Philosophie jedweder Zieit, ‚„„die A UuS den ugen geht‘“
und die ihrer geistigen und politischen Situation der uUuNnseren ähnelt,
ist Grunde irgendwie Kxıistentialphilosophie In der ungeheuren
geıstigen politischen wirtschaftlichen un:! sozlialen Krise der das
Römische eich auseinanderbricht un die alte Kultur des Mittelmeer-
beckens der Urmıuu der germanischen Völkerwanderung Ver-
schwinden TO Ste Augustinus qls der unerreicht große Philosoph

christlichen Existentialismus wobei ‚, 11 engeren lick der 110-
sophiegeschichte“ der Existentialismus Augustins ebenso 397  ea  10N RS
den Zusammenbruch idealıstischen Lebensgefühls un idea-
Hstischen Philosop.  us 1sSt WI1IE die Kxistentlalphilosophie des 2() Jahr-
hunderts Pascal der große Vorläufer der modernen französischen HX11
stentialphilosophen lebt Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges 21  S
Kind euge der Hugenottenkriege als Mann euge der Niederwerfung
der Fronde

In welchem Jahrhundert un welcher Gestalt die Existentialphilo-
sophie auch erscheint, StTEeTiIs wl SIC, ausgehen vVon Gder Gewißheit, die

eigenen Ich ruht, un vVon der Erfahrung nicht 1Ur des den-.
kenden, sondern auch des innerlich empfindenden, suchenden, ahnenden,
Von timmungen hin- un hergeworfenen, Seelennot un
chu un ngs verstrickten Menschen, diesen einzelnen un! e1iN-

maligen Menschen ZUT „Kxistenz“‘ auirufen das el
Sein das Wollen Wählen ich-Entscheiden edeute Die Frage ach
dem ein dieser Zuelsetzung für den Existentialphilosophen mI1T
der ra ach dem innn der dem Un-sınn des Seins

Zu solcher „Existenz‘“‘ ZU ewubten un erfüllten Daseın gelangt der
Mensch aber NUr, indem ber Seın hinausgeht das el der
bewußten und eriebten Begegnung m1T dem ‚‚Anderen‘‘ das außerhalb
des STEe miI1t dem Du anderen Menschen un: mM1t dem Du
ott Erst solcher Begegnung annn sich der ensch frei ntscheiden
erst solcher Begegnung erleben Nur der eigenen Entscheidung und

C1geNeEN Erlebnis ber erfüllt der ensch Möglichkeıten des
Seins und amı sSe1inNn Deshalb STE dieses Hinausgehen ber das
I  '9 dieses Sich-öffnen-können, diese Begegnung M1 dem ‚„‚Anderen‘,
ein Ich-Du-Verhältnis also, Mittelpunkt jeder Existentialphilo--
sophie *.

Theodor Steinbüchel xistentialismus und christliches OS, onnn 194
„Begegnung „‚Ich-Du-Verhälftnis“ bedeutet gegenseltiges Teilhaben
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Existentialphilosophie und Naturrecht

Eine solcheBegegnung, der das ber sich inausschreitet, ‚ CX1-
stiert‘‘ vollzieht sich 'Tod der „e]lgensten unüberholbaren un! —

vertretbaren Seinsmöglichkeit‘‘ jedes Menschen eln solche egegnung,
der der e2e2nNs aus sich heraustretend sich findet vollzieht sich

Grotterleben des auDnens Gespräch m1t ott dem „Sich-ganz-Gott-
Offnen‘‘ des Beters, der mystischen Verbindung des Menschen m17
ott eucharistischen Ma ELNEC solche Begegnung vollzieht sıch auch

amp M1 ott den der Atheist der ott leugnen 111 un
doch VON ott N1IC oOSKomm enn auch der Atheist erlebt ott
amp ihn e1iINe solche e  S}  un vollzieht sich der leDbe,
der der ensch SsSec1ın Ich dem Du des anderen hingibt un SECE1IN

Du des anderen un eEINe solche existenzbegründende egeg-
Nnung vollzieht sich schließlich ec

Kern jedes echts 1S% ein Ich-Du-Verhältnis® echt isSt etzten
Grunde Anerkennung des Du des anderen durch den einzelnen Men-
schen nıchts anderes besagt die klassische Definition der andekten
daß das echt jedem das Seine gebe N! anderes die antitısche Be-
griffsbestimmung, daß das Recht „die Bedingungen festzustellen habe,
untier denen die illkür des m1t der Willkür des anderen nach

allgemeinen Gesetz der Freiheıit vereinigt werden kann €£ em
der Mensch echt das Du des anderen anerkennt, findet WI1e

der l1ebe, auch ] echt SsSC1112 Du des anderen. Jede echts-
verwirklichung ist amı Existenzbegründung; indem echt verwirk-
licht entwirit gestaltet unı erlebt der ensch SCe1IN Daseınn.

amı 1st ber offenbar VO Standpunkt der Existentialphilosophie
her eın Krıterium gegeben, das W esen des echts begreifen:
Nämlich, daß Mittelpunkt des Rechts der einzelne ensch ste. die
sittliche Persönlichkeit des und des Du, nicht ein „Man‘ und nıicht
eın ‚„ Wir“, das den einzelnen als Fix1istenz aufsaugt un! auslos:! nıcht

einander. Von der „Begegnung“ unterscheiden ist die ursprüngliche „Duhaftig-
keit“ das Teilsein — etwa Verhältnis des indes ZUT Mutter. Beides, „Ich-Du-

Teilhaben sowochl eilsein, elVerhältnis“ sowohl WI1e „Duhaftigkeit“,
„Gemeinschaft“,

Das en der großen Existentialphilosophen i1sSt gekennzeichnet durch i1ne
einmalige, plötzlıche, gnadenhafte Begegnung mit Gott, die ihrer ehre das Ge-
präge 10 Kern der ascalschen Existentialphilosophie ist sSeıin „Memorial“,
Dieses einmalıge, unwiederholbare, unbeschreibliche echte innere Erlebnis
eben, das alleın erst ZUT en Philosophie des Lebens und innNneren Eirlebnisses
T%,; scheint den pigonen, Sartre VOTLT allem un Jaspers, Heidegger vielleicht Au  ar

DIS 1947, völlig fehlen. Deshalb bleibt Jaspers für rich Kaufmann der „stoische
Homunculus, der sich eigenen Z0opf Aaus dem ump. zieht“; un! deshalb wird
Sartre der vergeblich nach Halt und Haltung sucht, aber ohne Halt ZUFXC oSsSe
findet — ın der Relativierung er inneren Erlebnisinhalte Z.U! absoluten Nihili-
sten, der letztlich Nnu  am das WEmn und sinnlose Nichts erlebt un! deshalb verkünden
ann: „La conscience humaıne ’est qu’un  D negation“

6  6 Die StOorung des Du-Verhältnisses wirkt sıch nach außen als Un-Rechtf,
nach 3858{l als eurose Aaus Verbrechen und Krankheit liegen für den existen-
+ialistischen Rechtsphilosophen icht neben-, sondern üÜüber- und ineinander.
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S
de aa das Vol ‚oder die Klasse 793 TSO Das
echtstie logisch un ontologisch wertmäßi VOor unüberjedem ‚„‚Man‘“
und Wr Gemeinschaft.

Moorhouse X er hat der estgabe 0ose Geysers (Ge-
burtstag” Beitrag geschrieben, dem zeligt, daß schon Augusti-
NUus, der erste un größte abendländische Existentialphilosoph, olcher
Wesensbestimmung des Rechts als SEe1INemM rsprung VO aa
unabhängigen, dem aa vorausgehenden Beziehungsverhältnisses VOL
ens ott un Von Mensch ens gelangt ist Die moderne
Kxistentialphilosophie hat sich mıit dem Problem des Rechts NnUur
Rande befaßt Es ist dies schwer verständlich:;: enn gerade die Existen-
tialphilosophie mu  . scheint C5S, uch Rechtsphilosophie SCHMN, da S1€e

nıcht NnNUur und nicht einmal erster Linie wıissenschaftlich fest-
stellende rkenntnis und Deutung, sondern Vor allem Lebensweisheit
SECE1IN wıll 1Iso NC bloß 111 Was 1sST sondern auch, ‚„ Was als
verwirklichter 1nnn SCIN soll der GIt“ Das menscC  1C. OS das
el ”d  1€e Haltung des Menschen sich und ZU. ein  in 9 die aus der
Sinndeutung des Seins notwendig folgt 1STt ihr eigentliches Problem
letzten es auch für Heidegger, obwohl unächst cheint als
wolle NUr E1INe „Deschreibende nalytı des Menschseins‘“ 1° geben
bei der „das ethische Problem Hıintergrund blei Die rage nach
dem Wesen des aber, dıe die Kechtsphilosophie stellt, und deren
Lösung auch auf die beiden Fragen nach SeinNnenm Geltungsgrund und Se1-
Nner Aufgabe Antwort gibt, ist eINe rage nach diesem menschlichen
os

In der Sicht des Kxistentlalphilosophen wird dieses OS estimm
durch die Freiheit der individuellen Ents  eidung und durch die mi1t
dieser reınel untrennbar verbundene Selbstverantwortung des Men-
schen. Seit Augustinus ring jeder Existentialphilosoph mit dem Pro-
blem der menschlichen Freiheit; enn der ens T1 Aaus dem willen-
losen Sich-treiben-lassen blaßen ‚„ Vorhandenseins‘‘ ıns . .,Dasein““

eben NUur dadurch daß sich frei ent-das el „existiert‘‘
Ssche1ıde un dieser freien Entscheidung siıch selbst findet, ‚„„‚siıch
selbst setzt‘‘. Jede „Begegnung“‘, der das sıch erlebt, Seiz Ee1iINe

solche Entscheidung un amı Treiınel VOTaus derverlangt S1eAuch
die Begegnung '"Tod wIrd bestimmt un! gestaltet ÜTr Ireie Eint-

Moorhouse rancıs Miller S The —  A  sign1ıficance of ST Augustine’ eriticism
of C1  TO’S definition of the ate, Fritz JToachim von ıntelen, Abhandlungen
er die Geschichte der Philosophie, der Philosophia Perennis B  9 Regensburg
1930,

Theodor Steinbüchel, d.,
Theodor Steinbüchel, .
Ohannes oftz Ja Artikel „Ontologie“ WalterBrugger A Philo-

sophisches Wörterbuch, reiburg 1947, 245
Heinz Heimsoeth, 602
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K  Weben jeder bewußt Augenblick eines Lebens ;
SOo. vorweggenomMene - Entscheidungfür die Begegnung i Tod
Die reinel der Entscheidung ist Voraussetzung der Existenz. TeiNel
der Entscheidung wird amı für den Existentialphilosophen dem
Kennzeichen des Menschen chlechthin em anderen eschaffenen
gegenüber. Der ensch ist das freie, das wollende Wesen ‘“

Diıiese Freiheit der Ents  eidung, dieses Wählen-Können zwischen Ver-

schiedenen Möglichkeiten bedeutet aber Selbstverantwortiun edeu-
tet Verantworfiung für mich Wer Irel ist der Entscheidung, 1S%
auch verantwortlich fÜür S1C In dieser erantworiung annn mich niemand
verfireten. Sie ist INIT ebenso unveräußerlich unüberholbar Z
meln Tod

Freiheit der Ents  eidung un Selbstverantwortung sind Begriffe,
die nN1ıC| NUur miıtten die Existentialphilosophie, sondern uch mi1ıtten

die Rechtsphilosophie führen S1e sind Voraussetzung der Rechts-
verwirklichung WI1e uch der Rechtsverletzung Das ec| SEeTZz als TEeS-
saten SsSe1iner Normen eın Wesen VOTFQaUS, das sich frel entscheide und
für diese Entscheidung selbst die Verantwortung ra 111 SEe1NeN

Normen diese Ents  eidung beeinflussen, ber nicht VO  5 ihr entbınden,
diese Verantworfiung testlegen, nicht VO:  ( ihr befreien. er gehört

Zu Wesen des rechtlichen Zwanges, daß eın absoluter 1ST, das
el daß die echtsnorm ZWar die Unrechts{folge IUr den all der
Rechtsverletzung estimmt, aber die Möglichkeit, sich TOotzdem für das
Unrecht, für die Normverletzung, ntscheiden, nicht ausschließt Wer
unter hypnotischem Wwan Menschen oötet, ist eın Öörder; ber
auch der, der unter gleichem wang e1iINe echtsnorm erfüllt, verwirk-
Licht-nicht eC. ist nicht „gerecht‘‘ eben weil N1C| frei ist

Das echt will Iso die Freiheit der Ents  eidung des einzelnen
Menschen beeinflussen - doch NUTrL, ıhm diese reınel der Entschei-
dung sichern. Es weist dem einzelnen estimmten Bereich Z
innerhalb dessen Von niemandem gehindert werden soll, frei-
gewollte Entscheidung außeren ARt verwirklichen annn
auch nach außen die Verantwortung aIiur tragen; grenzt diese
Bereiche der reinel und der Verantworftiung der einzelnen N-
einander und gegenüber dem „„‚Man‘‘ un!: dem ‚„ Wiır“ der (Gemein-
schaft ab, un legt fest, VO  ® WE un! unter welchen Voraussetzungen

diesen individuellen Bereich der TeEINEel eingegrıffen werden annn
em das eC. dıie Freiheit wahrt, schließt die illkür aus  13

illkür ist kein bewußtes, freles Wollen, dem der ensch sıch findet,
Vgl dem Problemder„Freiheit“ der Existentialphilosophie: Günther

Steffen, Schreckliche Freiheift, in: Berliner fur geistiges eben, Jahrg., 1943,
Heft Z 130

Vgl hlerzu KarlJaspers, Freiheitun utor1ıtat,1nN:! Berliner Hefite für geistiges
eben, ahrg., 1943, 104 „Die Verwechselbarkeit VO  } existentieller Freiheit
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FriedrichAugust reiherrvon eydte
„sıch setzt‘, „eXistiert“; ist eın triebhaft-sinnloses ich-auigeben, Sich-
verlieren ] vorexistentiellem Wollen In der illkür betäubt der Mensch

VOrTL dem T  S, VOrTr 7Zweifel un Verzweiflung, hne da-
VO  5 loszukom men Wiıllkür bedeutet Bereich des „ Vorhandenseins“‘
das Was Bereich des ‚„Dasems“ Freiheit 1st Bedingung nämlich un
olge dieses jeweiligen Se1ins die illkür aut eın Du sucht S1e

dem vergeblichen Streben, sich selbst nden, „sich selbst
setzen“ auszulöschen aufzusaugen Sie bedroht die Kx1istenz des Du
hne d1ie ix1istenz des egründen während die TEINET WI1e WT

sahen gerade dadurch ZU eigenen Dasein daß S1Ee das Daseın
auch des anderen dem S1C egegne erkennt un anerkennt DIies unter-
sche1de wesentlich den„Zusammenstoß“ der Willkür VO  ; der ‚33  egeg-
iM  nung der Freiheit !<

ich bin VON der Existentialphilosophie ausgegangen,; indem ich ber
VO Problem der Freiheit und der ıllkür spreche, sStTEe iıch miıtten
Fragenkreis auch der Naturrechtslehre

Die Existentialphilosophie 4l &“  E Lehre — Naturrecht
Was bisher gesagt wurde 1st Gutteil 1LUFr ein Anknüpfen

un W eıterspinnen VOIl edanken die Theodor Steinbüchel SCE1INEeIN

Vortrag ber „Existentialismus un! christliches Eithos‘‘ aui der Pfingst-
tagung 19438 des Katholischen Akademikerverbandes  64615 dargelegt hat
Randbemerkungen Juristen diesem schier unerschöpflichen
ema

Ich habe groben Umrissen die ellung des echts innerhalb
christlı  en Existentlalphilosophie angedeutet un! den Weg beschrieben,
der den christlı  en Existentialphilosophen Z echtsphilosophie
Es gilt 1U auch Von der anderen e1te her die rücke schlagen un
die ellung der christlichen echtslehre ZUTC Philosophie des KHxistent.ı  *o Krn
iHsmus aufzuzeıgen den Weg also, der den christlichen Rechtsphilo-
sophen ZUT Existentialphilosophie führen ann

sprach eingangs VO  } der charfen TI{1K, der Gustav Radbruchs
‚„ Wandlung“‘ Zel begegnet ist Diese Kritik scheınt verie un —

gerecht icht ‚, Un der Mode folgen‘‘ sondern aus NNeTer Über-
ZEUSUNgG Von der Notwendigkeit Überwindung des Rechtsposi-
T1VISMUS durch VOoNn menschlicher Satzung un menschlichen
Zwecken unabhängigen Rechtsbegriff nähert sich Radbruch euUuTte NAtTUr-
rechtlichem Denken Wenn das Naturrecht eutfe en ‚„Modebegriff“‘
werden begıinnt ZEeI das NUFr, daß hınter dieser Wendung echtes

und illkür Konsequenzen, wenn nicht Einschränkungen ein-
treten Das Malß der Überwindung dieser Verwechselun Handeln des
einzelnen den Haum möglicher Te1lNeEel 44

14 Die illkur enn als Gemeinschaf{it 1Ur das Tei  9 n1ıe das Teilhaben
15 Vgl Anm
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erer ste Uns Zeit braucht eıne Naturrechts-
Tre

Kaum 1st der Begri1{f des echts mißbrauch vielfach Ver-

chieden gedeute worden WI1e euftfe icht Nur nach der anrneı SON-

ern auch nach dem echt wIrd eute die skeptische Pilatusirage geste
die ihrer Fragestellung schon die nmögli  CI sicheren Ant-
wort behauptet Sprach man VOL Jahrzehnten nach Von 99  echtssicher-
heit“ scheint eute dem Augenblick dem mMa  ) den Bannkreis
des Rechts betritt es unsicher un: ungew1ß werden Der „Teste
en des echts“ ist schwanken! und schlüpfrig geworden Für die

uUuNnSeTerTr Zeitgenossen ist das echt NUur „eine aske, hınter der
sich herrschendes wirtschaftliches Interesse den Vorteil polizeilicher
Ma: sichern wil NUr eln „SyStem VO  - Beziehungen das die üUunsche
derer ausdrückt und urchsetz die Besitz wirtschaftlichen
Machtstellung sind“!® für die anderen 1ist der „Nutzen des Volkes
oberstes Recht; für alle aber ist echt gleichbedeutend geworden mM1t
Macht Macht, die für bestimmte menschliche, politische wecke rück-
sichtslos angewandt wird?“.

Die Krise des Rechtsdenkens, die WITLT erleben, ist NUur eln Ausschnitt
aus der Krisedes Wertdenkens unserer Zeit echtslehre ist Wertlehre
Das echt „wertet“ menschliche andlungen, menschliches Verhalftfen;

orjentiert sich dem Höchstwert menschlichen Lebens; er Von

diesem öchstwert her un:! 1nnn Ist, dieser Ööchstwer ra
gestellt, ist mit ihm auch das echt fragliıch geworden.

Die uflösung des ts ıi das wirtschaftliche Interesse Klasse
der den Nutzen des Volkes, jedenfalls jedoch Macht, 151

logische Konsequenz Wertauffassung, die den höchsten er des
menschlichen Lebens „Politischen“ sucht !®_ Diese Wertauffassung hat
sich eute, Zeitalter der Säkularisıierung des Denkens und der Ver-
MAaSSunNg des Individuums, außerwissenschaftlich eım „‚Mann Qaut der
Straße“, bei Hinz un:! Kunz, weitgehend durchgesetzt. urch Kant und
Hegel wurde ihr gleichzeitiger Eingang das wissenschaftliche en

arold as.  d An Introduction I® olitics, Aufdfl., London 19453, : S
17 Der chon erwähnte Auf{fsatz VOonNn Karl Jaspers den erliner Heften mit E  3

dem Titel ,‚Freiheit und Autorität“ scheint INr zeigen, daß auch Jaspers Z e

positivistischen Rechtsbegrif noch ebenso verhafitet WIiC dem positivistischen WIS-
sensbegriff — Macht un Recht icht trennen und ihren Beziehungen icht
erfassen vermasg. Von seinem Rechtsbegri{ff her gelangt Jaspers ebensowenig
den eigentlichen echtswertien WI1e VO'  } seinem Wissensbegri1ff her wirk-
lichen metaphysischen Erkenntnis (Gottes. Auch den Unterschied zwischen Auto-
Tr1ia und Macht (der 1er NU:  b angedeutet werden annn dem Hinweils, daß unter

gewlssen Umständen Autorität Macht begründet Uun!‘ Macht Autoritaät, und daß
beide, VO  ® Dauer SECNN, einander bedürfen) scheint Jaspers nicht lar

senen
Vgl diesem Problem auysführlich meinen Aufsatz „Staatliches Unrecht un

überstaatliches Recht“, 1n. „Die neue Ordnung‘“ Jhrg., 1948, Hefit
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ledrich ugust Freiherr vVon derHeydte
die Rechtslehre als Rechtspositivismus . ermöglıicht. Kant

hat das Sıittliche wiıielfifach relativiert indem einerseits
dem VOon n1ıemandem angesprochenen sich selbst die Norm setzenden
W illen des Menschen en versucht und 1Ur a31s Gesetz Men-
schen nicht als Gesetz Der dem Menschen erfaßt hat un indem
anderseits als den Inhalt geIiorderten sıttliıchen Verhaltens die
Le1in ormale Eigenschaft SE1INeTr Maxıme erkennen INusSsen geglau
hat daß S1C als Prinzıp allgemeıiınen Gesetzgebung gelten also
VO  @} en Menschen vollzogen werden könne womı das „Sittliche“
praktis: inhaltlos wurde un: en für jede mögliche Allgemeingültig-
keit © hat die Einzelpersönlichkeit VO „Sittlichen“ wesentlich g-
lLöst un Absoluten aufgelöst indem unfier „Sittlichkeit“ die Ver-
wirklichung des „Gesamtbewußtseins“ aa verstand und aa
die „sittliche Idee“ verwirklicht sa. den Menschen selbst ber un:!

konkrete Beziehung /AGt anderen Menschen NUur als „Momente
unpersönlichen Prozeß erfaßte

Diese „Umwertftung der erte  66 die Verdrängung des Sıittlichen als
Oöchstwert des Lebens durch das Politische hat das Rechtsdenken VO  -

TUN auft verändert Das echt hat sich ach dem Politischen als OÖöchst-
wert ausgerichtet Während das se1inen) W esen nach VO

Von der Persönlichkeit des Einzelmenschen ausgeht S1e voraussetzt
und ihr sich verwirklicht 1S% das Politische gleicher Weise mi1t

der Persönlichkeit Gemeinschaft MI1T Wır verbunden SsSe1

1es NUu Klasse der olk der Rasse Weıil das Politische SsSE1INeEeM W esen
nach ein relatıver Wert 1ST. das el auf eiNe estimmte Lage, eiINe

estimmte Gemeinschaft, ein estimmtes Volk, eine estimmte Klasse be-

Nn Sein muß, hat ein Denken, dem das Politische ZUuU Ööchstwert g-
worden WAafrlr, der ene des echts alle abstabe relatıiıviert. Einen

Maßstab relativieren el aber: ihn als Maßstab aufifheben; enn ist
der ınn des Maßstabs, eLIwas Absolutes darzustellen, auft das De-

werden annn
Der Generation uUuNSerer ater dünkte das Denken Politischen für

das echt fester Stand Das TrleDn1ıs ZW eleTrT Weltkriege der sich 1Ne€e

Menschheit zerfleischte we1l ihr das Politische Höchstwert geworden
War un vielleicht mehr noch die Auswirkungen dieses edankens VO

öchstwert des Politischen den totalıtären Staaten Deutschland un
Rußland die auf ıhm gründeten und Bereich des die etzten
Folgerungen aus iıhm9 lassen den Menschen VO  } eutfe den Irrtum
VO  ; Gestern mehr fühlen als erkennen.

Es ist das große nliegen der Rechtsphilosophie unseTeTr Zeıt, Aaus

Denken, dem das Politische Höchstwert 1ST, heraus un!: zurück
absoluten aßstäben en und die verlorene Bindung des echts
das Sittliche wieder knüpfen
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Existentialphilosophie und Naturrecht

Die Wissenschaft geht el ZWe1 verschiliedene Wege Zum e1] tastet
S1e sich zurück auf den Spuren der „großen Tradition“ des abendländi-
schen Geistes sıch „auf die alte CMEINSAME eiısnel der Antıke des
christlichen Mittelalters und des Zeitalters der Aufklärung“ besinnend
„daß en höheres echt gebe als das Gesetz ein Naturrecht &61n Gottes-
reCc ein Vernunftrech urz ein übergesetzliches echt dem g..
INnessen das Unrecht Unrecht bleibt auch Wenn die Form des
Gesetzes isSt VOT dem auch das qauf TUn olchen
ungerechten Gesetzes gesprochene Urteil nicht Rechtsprechung 1st VIie1S
mehr Unrecht Mag auch dem Richter eben SC1Ner posıtıven
Rechtserziehung, olches Unrecht nıicht ZUr persönlı  en ange-
rechnet werden  “ 20 ZU. e1] geht die Rechtsphilosophie bei ihrem SUu-
chen Aaus VO vorwıssenschaftlichen vorrationalen Rechtsbegriff dem
Yühlen und Erleben des und des NreCcChts uUurc den C111-
zelnen Menschen Alltag AÄAm Einde beıider Wege StTe der einzelne
ensch der Mensch der „Von atur aus  6 „unabhängig un vorgangıg

jeder positiv-rechtlichen Bestimmung der staatlichen (jemeins  aft
ein strenges Recht“ un! unverlierbaren NSpPprucC auf estimmte
Güter besitzt der Mensch dem AaUus „SCINeM Wesen selbst heraus“ e1nNne

bestimmte Ordnung als ec „ 1IN Gewissen aufscheint‘“*! der ensch
der das Unrecht das iın E als solches empfinde und der VOL dem
Unrecht innerlich zurückschreckt das begeht der ensch der qls CI
liche Persönlichkeit em W39aSs ZUT Entfaltung dieser Persönlichkeit
bedarf VO eCc| geschützt WwIrd und der qls S11 Persönlichkeit die
Grundnorm sich ra un sich erkennt aus der heraus sich jedes
echt entfaltet un deren jede  > echt „Recht“ SCe1IiNnN bedarf

Der einzelne ensch STEe VO Naturrecht aus gesehen ittel-
pun des Rechts ber wırd nıcht beziehungslos und isoliert aqle e1N-
zelner VO  > ihm erfaßt sondern 1Ur dadurch daß un 1INSOWEL
Beziehung anderen „Ddelenden“ T1 Schon Wenn VO  —_ chutz
VO  ® nNnspI uch un VO  — Unrecht die ede ist wird neben den einzel-
nenNn Menschen der geschützt wird der echt beansprucht Unrecht erieıiıde
sofort ein zweıtes Seiendes gesetzt das der Schutz der der An
Spruch sich ichtet oder das das Unrecht zufügt Dieses zweiıte Selende
aber, das unächst „Gegenstand“, „Objekt“ Beziehungsverhältnis ist,
das, Was „entgegensteht“, WIrd, sobald InNna  za sıch ıhm nähert, selbst Z
„tragenden Subjekt“ das dem Beziehtngsverhältnis „Zugrunde legt“,
7A88 Subjekt, das es  1U WIrd, echt beansprucht, Unrecht erleıde

Max Rheinstein, The justice of the Law, Vorabdruck AQaUus der Festschrift fuüur
Max Radin

ustav Radbruch,
21 emmel Ja Artikel „Naturrecht“ Walter Brugger A Philo-

sophisches Wörterbuch, reiburg 1947, 231
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Denn 1istwiederder einzelneMen ch:; Eis
Merkmal des S, daß SeiNen Beziehungen eın starres Subjekt-

Objekt-Verhältnis: kennt, sondern daß Auswechselbarkeıit Von Subjekt
auınd Objekt, die Möglichkeit der Gegenseitigkeit un:! amı eLNE poten-
tielle Gleichheit den Beziehungen, die estiimm(L, SE1INeMn W esen
gehören.

Das echt verlan VO: Menschen, mag der Jurist diesen edanken
SeINer Terminologie ausdrücken, all SE1INeEN Beziehungen die AÄAn-

erkennung der Rechtspersönlichkeit des Menschen neben sich Diese
Anerkennung der Rechtspersönlichkeit des anderen Menschen STEe
ang jedes echts S1C ist Grundnorm die ein jeder VO  -

UunNns ASCIMNET atur nach“ SE1INEN] Gew1l1issen uUun! erkennt, un: Sie

1St Grundlage un Voraussetzung der beiden Einrichtungen, die jedes
Recht besitzt, ganz einerlel, WI1E eschaffen Se1inNn mag der vertraglichen
Verpflichtung un der Strafe

Diese Anerkennung der Rechtspersönlichkeit des anderen Menschen
3ST nicht mehr i der Sprache des Juristen, sondern ] derdes Existen-
tialphilosophen gesprochen eln notwendiges Erkennen des ‚Ich“ im
—”Du“ Erkennen des ‚ ıch n Du“ 1ST ber für den christlichen Ex1isten-
tialphilosophen ich denke 1er VOTLT allem Gabriel arcel
erster i1n1e Jle Besteht 1Iso eiwa Sar 7zwischen echt unı 1e
zwischen dem strafenden rächenden eC| un der es verzeihenden,
vergessenden lebe, 7zwischen dem anspruch-erhebenden eC| un der
sS1ich selber hingebenden Liebe e1iNnNe verborgene Beziehung, die die
Existentialphilosophie wieder aufdeckt? Eıne Rechtspositiv1ismus be-
fangene Rechtswissenschatif wWwIrd über diese Vermufung äachelnd hin-

weggehen. Der Jurist dagegen, der Der das positive ec hinausblickt
un hinter un! ber 1hm ein Naturrecht stehen sieht, das el ist des
natürlichen Sittengesetzes nämlich insoweit dieses Sittengesetz das
äaußere Verhalten der Menschen umfaßt WwIrd den ecdanken
Verbindung zwischen echt un 1e nıicht gar merkwürdig finden ®

Die Evangelien er1!  en, eın jüdischer Gesetzeslehrer, eln „Nomi-
Auch Ludwig Biınswanger, Grundfiformen und Erkenntnis menschlichen Da-

SeEINS, Url 1942, erfaßt die 1e als Grundtatsache jeglichen „Daseins“; bleibt
ihm — einem säkularisıerten Gabriel Marcel — jedoch Ssche1inDbar noch die Gnade
versagt, die leizte und höchste Vollendung der 1e und jeglichen 9sSe1INs
«CGottesliebe un Gotterleben begreifen.

Vgl hiıerzu Günther Küchenhof{ff, Rückkehr ZU Naturrecht, ı59 5 99  1e Lücke“
Heft 1—2, 1943, „Darüber inaus sSind WI1Tr Fortentwicklung des
Naturrechts egri1iffen, indem, WIieC die en Testament verkündeten zehn Ge-
bote Ottes urch as Neuen Testament erlassene Liebesgebot umfaßt und

überhoöoht werden, das VOIN jenen zehn Geboten wesentlichen gespeiste Natur-
rTecht hinaufgesteigert wird einem aus dem der Nächstenliebe folgenden
Liebesrech Zum Problem Strafe und Liebe vgl eOr. rapp seinem
Referat er „Krankheıit und Schuld“ auf der elig10s--Wissenschaftlichen

ilwangen VO ‚ G April 1948 „Das Entsetzen, daß sich der geliebte ensıs
aus der 1e entfernen könne, zeitigt die Strafe
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i£kos eln Jurist also, habe Jesus, ihnauf die TO stellen,
fragt „Meister, welches ist das größte Gesetze?“ Und der Herr

; liebeantwortete inhm 397  1e (agapesels den Herrn, deinen ott
(agapesels deinen Nächsten WIiC dich elbst! An diesen Z W E1 Geboten
äng das Nn Gesetz und die Propheten.4

Jlebe, Gottesliebe un: Nächstenliebe, 1st nach den orten des
Herrn Spitze un Ausgangspunkt des Sittengesetzes Das Naturrecht
ber 1st e1l dieses Sittengesetzes 1Iso MUu auch SE oberstes
das der 1e Se1in. Die 1e g1Dt dem aturre seinen Inhalt; das
zweifache „Agapeseis!“ des Evangeliums ist die naturrechtliche „Grund-
orm  66

Von dieser Grundnorm ZUTr praktischen Rechtsverwirklichung“*
a  1  en eben, ZU positiven Kecht, cheint allerdings der Weg
na unen  1C weıt. aum finden Er 1st N1C| en für
den der Naturrecht un posıt1vem echt Nı anderes S1e als ZW eı
voneinander geschiedene Normensysteme vVon denen das 1Ne na
das System des posiıtıven e  S, bestenfalls anderen eltungs-
grund findet, indem das Naturrecht das positıve echt gewissermaßen
beauftragt, „delegiert“. Doch die Beziehung zwischen Naturrecht und
positivemeC| ist weit mehr als ein bloßer Delegationszusammenhang.
Das Naturrecht ste nicht NUur ber.:sondern auch hinter dem positiven
echt durchleuchtet und durchsetzt ist der e1IsS des echts,
hne den der Buchstabe tot 1stT 1st amı nicht NUur Geltungsgrund
sondern auch Auslegungsregel un:! eltungsgrenze des posıtıven
Die Kxistentlalphilosophie hat dem Juristen ZW E1 Begriffe gegeben, die
es.iıhm ermöglichen können, das erhältnis VOoNn Naturrecht un:! DOS1-
t1vem echt richtig erfassen: die Begriffe der „Erhellung“ un! der
„Teilnahme“, Das posıtive eCc| wird durch das Naturrecht „erhellt“

„nımmt ihm teil“
Das Naturrecht, hieß eben, ist das „ Wesensrecht“ des Menschen,

das aus se1inem Wesen selbst heraus SC1NEeNMM Gewissen auischeint Das
Naturrecht ernıcht auf der kenntnis des Wissens, sondern auft der
Erfahrung des Gewlissens Es ist, Gewissensrecht Wiır hörten etzter
Zeeit iel VO „gesunden Volksempfinden“ als etzter Richtschnur des
echts Im positiven echt naturrechtlich en edeute Stelle
dieses „gesunden Volksempfindens“ as Gewissen setzen “*°
DasGewissen: das el andere, Menschen rufende, Men-

schen wirkende ”Ic}l“’ das tiefer rel un weiter au als das SE1INEeIN

Wesen ach Degrenzte, se1Nenm. Wesen nach irrende ‚Jch des bloßen
24 1 XSgehört ZU. W esen des S: daß CS; estehen, verwirklicht

werden will Es SE seiner Verwirklichung menschlichen Akten. Auch
Verständnis dieses Problems —  es Problems der „Effektivität“ der Normen —
dürfte die Existentialphilosophie beitragenkönnen.

Und damit auch die Stelle des „Man“ das „Id1“
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Wissens:; das Gewissen, das den Menschen sich selbst begreifen un
damit alTl SCcCiIiNer Not sıch selbst wieder en 1äßt; da Gewi1ssen, das
dem Menschen nıcht Nnur WI1ie der denkende e1s die Tatsache sSe1nes
„ Vorhandenseins“ au{fzeigt, sondern darüber hinaus auch die Möglich-keit SE1INeTr sittlichen „Existenz“.

Das Gewissen verhindert daß der ensch der Welt un dem Alltag
vertällt, sich reiben Jäßt, sich Nichts, der „großen Langeweile“
verliert. Es ist die NrUu. Menschen, die in nN1IC ruhen Jäßt, biıs
ruht dem Einen; es den Menschen ber sich selbst hinaus un
stellt ihn Se1INer Uun! Se1INer ngs Der auch SC1Ner Freiheit
und SC1Ner Verantwortung enn Gewissen reıiıhnel un Verantwortung
SINd Begriffe, dle zusammengehören) VOT ott er gefühlte Ruf des
Gewissens 1St C1INe Begegnung m1T ott Gewissensrecht aber 1st echt

dem ich ott Seinem Sittengesetz erlebe, echt das die menschliche
Satzung VOor ott stellt

bın VOo Naturrecht auUs  SCem ich ber VO Problem
des Gewissens spreche, STE ich mitten Fragenkreis der Ex1isten-
talphilosophie.

Tieienpsychologie
Wesen und Geschichte

Von H{  R RN &s J

Es gibt Menschen die sich selbst un anderen eiNne ast sSind Sie
quälen siıch miıt schweren Unzulänglichkeitsgefühlen der „eingeklemm-
ten Affekten“ mi1t Zwangsgedanken Zwangsimpulsen der uständen
fortgesetzter ngs MmM1% erheblichen timmungsschwankungen oder
dauernder Depression S1e SINd unfrei und gestort S1@ klagen vielleicht
1el ber Ina  m ann ihnen TOLZ em ıllen nıcht recht machen
Die Umwelt ertragt solche Menschen oIit Jange S1e die auffälligen Zi@1=
chen NnnNnerer Unausgeglichenheit un Unzu{iriedenheit unächstals Fol-
gen außerer Schwierigkeiten . hält sich soweit möglich zurück, De-
schwichtigt der sucht verstehen. Möglich, daß Nan durch Ermahnung

Selbstbeherrschung un Willenstraining Abhilife schaffen 1ill 1ILZ
d  ı  H  e  ' [ SS nı mehren sich vieimehr cdie eschwerden prallen die Fn
ziıehungseinflüsse wirkungslos ab, beginnt 198023  ® allmählich begrei-
fen, daß Innern der Menschen nicht recht stiımmen könne, daß
„Krankheit“ der Abnormität Spiele SCe1IN Vielleicht en
die Leidenden auch allmählich selbst egriffen, daß nicht weılıter-
gehen kann; S1Ee verlangen ana den uständen ein Ende machen.

Der Therapeut der Yzt WIrd ı solchen Fällen feststellen, daß sich
neurotische Störungen handele Was 1st eiNe Neurose?

eht ma  n alle Unzuträglichkeiten ben geschilderter Art durch un
Dpezleht Ina  _ S1E@ auft das Gesamtbe  den, WIrd} Begriffsbestim-
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